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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Durchführung der Resolution 64/651;

2. fordert alle Staaten erneut auf, gemäß ihren Ver-
pflichtungen nach der Charta der Vereinten Nationen und
dem Völkerrecht, worin unter anderem die Freiheit des Han-
dels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, den Erlass und
die Anwendung von Gesetzen und Maßnahmen von der Art,
wie sie in der Präambel dieser Resolution genannt werden, zu
unterlassen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich
und in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erfor-
derlichen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder
außer Kraft zu setzen;

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit
den entsprechenden Organen und Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der
Ziele und Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen
und ihn der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt „Notwendigkeit der Beendi-
gung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen
Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblocka-
de“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/7

Verabschiedet auf der 41. Plenarsitzung am 29. Oktober 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.7, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversammlung. 

65/7. Überprüfung der Architektur der Vereinten
Nationen für die Friedenskonsolidierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/180 vom 20. De-
zember 2005, insbesondere deren Ziffer 27,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der von den Vereinten
Nationen geleisteten Arbeit auf dem Gebiet der Friedenskon-
solidierung und der Notwendigkeit dauerhafter Unterstützung
und ausreichender Ressourcen für diese Arbeit,

in Anerkennung der Rolle der Kommission für Friedens-
konsolidierung als eines zwischenstaatlichen Beratungsor-
gans mit dem besonderen Auftrag, den Bedürfnissen der Län-
der, die einen Konflikt überwunden haben, im Hinblick auf
einen dauerhaften Frieden Rechnung zu tragen, 

1. begrüßt den von den Komoderatoren vorgelegten
Bericht über die Überprüfung der Architektur der Vereinten
Nationen für die Friedenskonsolidierung52, dem eingehende
Konsultationen mit den Mitgliedern der Vereinten Nationen
und anderen Interessenträgern zugrunde liegen;

2. ersucht alle maßgeblichen Akteure der Vereinten
Nationen, die Empfehlungen des Berichts im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats und nach Bedarf anzuwenden, mit dem
Ziel, die Wirksamkeit der Kommission für Friedenskonsoli-
dierung weiter zu verbessern;

3. ist sich dessen bewusst, dass die Maßnahmen der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Friedenskonsolidie-
rung dauerhafte Unterstützung und ausreichende Ressourcen
benötigen, damit die bestehenden Herausforderungen bewäl-
tigt werden können;

4. ersucht die Kommission für Friedenskonsolidie-
rung, in ihren Jahresberichten anzugeben, welche Fortschritte
bei der Anwendung der einschlägigen Empfehlungen des Be-
richts erzielt wurden;

5. fordert, dass fünf Jahre nach der Verabschiedung
dieser Resolution eine weitere umfassende Überprüfung nach
dem in Ziffer 27 der Resolution 60/180 dargelegten Verfah-
ren vorgenommen wird;

6. beschließt, auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung
unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht der Kommission für
Friedenskonsolidierung“ auch eine Überprüfung der bei der
Anwendung der einschlägigen Empfehlungen des Berichts
erzielten Fortschritte vorzunehmen.

RESOLUTION 65/8

Verabschiedet auf der 45. Plenarsitzung am 4. November 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.9 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Alba-
nien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien,
Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, China, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
nada, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kroatien, Kuwait, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marok-
ko, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische
Föderation, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Ta-
dschikistan, Thailand, Togo, Tschechische Republik, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern.

51 A/65/83 und Add.1. 52 A/64/868-S/2010/393, Anlage.
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65/8. Die Situation in Afghanistan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/11 vom 9. Novem-
ber 2009 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutio-
nen des Sicherheitsrats und Erklärungen des Ratspräsidenten
zur Situation in Afghanistan, insbesondere die Resolutionen
1659 (2006) vom 15. Februar 2006, 1817 (2008) vom 11. Juni
2008, 1917 (2010) vom 22. März 2010 und 1943 (2010) vom
13. Oktober 2010,

in Bekräftigung ihres nachdrücklichen Bekenntnisses
zur Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Unversehrt-
heit und nationalen Einheit Afghanistans sowie unter Ach-
tung seines multikulturellen, multiethnischen und histori-
schen Erbes,

unter Hinweis auf das langfristige Engagement der in-
ternationalen Gemeinschaft für Afghanistan, das bereits in
dem Übereinkommen von Bonn vom 5. Dezember 200153

festgeschrieben, auf der Internationalen Konferenz über Wie-
deraufbauhilfe für Afghanistan am 21. und 22. Januar 2002 in
Tokio ausgesprochen und in dem Afghanistan-Pakt vom
31. Januar 200654, in der Erklärung der am 12. Juni 2008 in
Paris abgehaltenen Internationalen Konferenz zur Unterstüt-
zung Afghanistans und in der Erklärung der Internationalen
Afghanistan-Konferenz vom 31. März 2009 in Den Haag
festgehalten ist,

erneut anerkennend, dass die Herausforderungen in Af-
ghanistan miteinander verknüpft sind, in Bekräftigung des-
sen, dass nachhaltige Fortschritte in den Bereichen Sicher-
heit, Regierungsführung, Menschenrechte, Rechtsstaatlich-
keit und Entwicklung sowie in der übergreifenden Frage der
Suchtstoffbekämpfung einander verstärken, und unter Begrü-
ßung der fortgesetzten Bemühungen der Regierung Afghani-
stans und der internationalen Gemeinschaft, diese Herausfor-
derungen auf kohärente Weise zu bewältigen,

erneut erklärend, dass die Herausforderungen in Afgha-
nistan dringend angegangen werden müssen, insbesondere
die Zunahme der gewaltsamen verbrecherischen und terroris-
tischen Aktivitäten der Taliban, der Al-Qaida, der illegalen
bewaffneten Gruppen und derjenigen, die am Suchtstoffhan-
del beteiligt sind, insbesondere im Süden und Osten, die Ent-
wicklung der Institutionen der Regierung Afghanistans, auch
unterhalb der nationalen Ebene, die Stärkung der Rechtsstaat-
lichkeit und der demokratischen Prozesse, die Bekämpfung
der Korruption, die Beschleunigung der Reform des Justiz-
sektors, die Förderung der nationalen Aussöhnung unbescha-
det der Anwendung der vom Sicherheitsrat in seiner Resolu-

tion 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999 und in anderen ein-
schlägigen Resolutionen beschlossenen Maßnahmen, ein Pro-
zess der Unrechtsaufarbeitung unter afghanischer Führung,
die sichere und freiwillige Rückkehr der afghanischen Flücht-
linge und Binnenvertriebenen in Ordnung und Würde, die
Förderung und der Schutz der Menschenrechte und die Förde-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung,

unter entschiedenster Verurteilung aller Angriffe auf
Zivilpersonen sowie afghanische und internationale Truppen,
darunter Anschläge mit behelfsmäßigen Sprengvorrichtun-
gen, Selbstmordanschläge und Entführungen, und deren
schädlicher Auswirkungen auf die Stabilisierungs-, Wieder-
aufbau- und Entwicklungsmaßnahmen in Afghanistan und
ferner unter Verurteilung der Benutzung von Zivilpersonen
als menschliche Schutzschilde durch die Taliban, die Al-Qai-
da und andere extremistische und kriminelle Gruppen,

in tiefer Sorge über die laufende Zunahme der Gewalt in
Afghanistan, insbesondere im Süden und Osten, und in Anbe-
tracht der zunehmenden Bedrohungen, die von den Taliban,
der Al-Qaida und anderen extremistischen und kriminellen
Gruppen ausgehen, sowie der Herausforderungen im Zusam-
menhang mit den gegen diese Bedrohungen ergriffenen Maß-
nahmen,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die hohe
Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung, daran erinnernd,
dass die Taliban, die Al-Qaida und andere extremistische und
kriminelle Gruppen die deutlich meisten der zivilen Opfer in
Afghanistan zu verantworten haben, und mit der Aufforde-
rung, das humanitäre Völkerrecht und die internationalen
Menschenrechtsnormen einzuhalten und alle geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Zivilbevölke-
rung zu gewährleisten,

in Anerkennung der von der Internationalen Sicherheits-
beistandstruppe und anderen internationalen Truppen unter-
nommenen zusätzlichen Anstrengungen, den Schutz der Zi-
vilbevölkerung zu gewährleisten, und sie auffordernd, in die-
ser Hinsicht weiter verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, namentlich durch die laufende Überprüfung der Takti-
ken und Verfahren und die Durchführung von Einsatzauswer-
tungen und von Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der
Regierung Afghanistans in Fällen, in denen zivile Opfer zu
verzeichnen sind, wenn die Regierung diese gemeinsamen
Untersuchungen für angemessen befindet,

feststellend, wie wichtig es ist, dass die nationale Regie-
rung die ethnische Vielfalt des Landes umfasst und repräsen-
tiert und außerdem die volle und gleichberechtigte Beteili-
gung der Frauen sicherstellt,

1. unterstreicht die zentrale und unparteiische Rolle,
die die Vereinten Nationen bei der Förderung des Friedens
und der Stabilität in Afghanistan wahrnehmen, bekundet ihre
Anerkennung und nachdrückliche Unterstützung für alle dies-
bezüglichen Bemühungen des Generalsekretärs und seines
Sonderbeauftragten und betont die führende Rolle der Hilfs-
mission der Vereinten Nationen in Afghanistan bei den Be-
strebungen zur weiteren Verbesserung der Kohärenz und der
Koordinierung der internationalen zivilen Maßnahmen, gelei-

53 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the
Re-establishment of Permanent Government Institutions (siehe
S/2001/1154) (Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghani-
stan bis zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen). In
Deutsch verfügbar unter http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/
contentblob/400792/publicationFile/4538/VereinbarungAfg.pdf.
54 S/2006/90, Anlage.
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tet von dem Grundsatz, die afghanische Eigenverantwortung
und Führung zu stärken;

2. begrüßt die Berichte des Generalsekretärs55 und
die darin enthaltenen Empfehlungen;

3. begrüßt außerdem das in dem Kommuniqué der
Londoner Konferenz vom 28. Januar56 und dem Kommuniqué
der Kabuler Konferenz vom 20. Juli 2010 bekräftigte Engage-
ment der Regierung Afghanistans für das afghanische Volk
und der internationalen Gemeinschaft für Afghanistan;

4. ermutigt alle Partner, den Prozess von Kabul kon-
struktiv zu unterstützen und dabei auf einer tiefgreifenden
und breit angelegten internationalen Partnerschaft zur Erwei-
terung der afghanischen Eigenverantwortung in den Berei-
chen Sicherheit, Regierungs- und Verwaltungsführung und
Entwicklung aufzubauen, auf ein sicheres, wohlhabendes und
demokratisches Afghanistan hinzuarbeiten, den Schwerpunkt
auf die Stärkung der verfassungsmäßigen Kontrollmechanis-
men zu legen, die die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten
garantieren, und Strukturreformen durchzuführen, damit eine
rechenschaftspflichtige und effektive Regierung konkrete
Fortschritte für die Bevölkerung erzielen kann, und verweist
in diesem Zusammenhang auf die zweite Amtsantrittsrede
von Präsident Hamid Karzai am 19. November 2009;

5. bekundet in dieser Hinsicht erneut ihre Anerken-
nung für die Nationale Entwicklungsstrategie für Afghani-
stan, begrüßt die auf der Kabuler Konferenz vorgestellten de-
taillierten nationalen Prioritätenprogramme, betont, wie
wichtig die komplementären Umsetzungs- und Kostenpläne
sind, und erinnert an die einschlägigen Bestimmungen des
Afghanistan-Pakts54, einschließlich seiner Anhänge;

6. begrüßt die jüngsten Parlamentswahlen in Afgha-
nistan, die gänzlich unter der Verantwortung der afghani-
schen Behörden mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft durchgeführt wurden, als einen entscheidenden
Schritt auf dem Weg zur Festigung der Demokratie in Afgha-
nistan, würdigt den Mut des afghanischen Volkes, das sich
trotz der durch die Taliban, die Al-Qaida und andere illegale
bewaffnete Gruppen verursachten Bedrohungen der Sicher-
heit, Einschüchterungen und Zwischenfälle aktiv in dem
Wahlprozess engagiert und an den Wahlen teilgenommen hat,
begrüßt die Anstrengungen der zuständigen afghanischen
Stellen, mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten nachzugehen und
einen glaubhaften, transparenten und rechtmäßigen Prozess
im Einklang mit den afghanischen Rechtsvorschriften und der
Verfassung zu gewährleisten, und bekundet in dieser Hinsicht
ihre Anerkennung für die von der internationalen Gemein-
schaft über die Hilfsmission bereitgestellte Unterstützung;

7. bekundet ihre große Besorgnis über die Sicher-
heitslage in Afghanistan, unterstreicht die Notwendigkeit,
auch künftig der Bedrohung der Sicherheit und der Stabilität
in Afghanistan entgegenzutreten, die durch die Zunahme der

gewaltsamen und terroristischen Aktivitäten der Taliban, der
Al-Qaida und anderer extremistischer und krimineller Grup-
pen, einschließlich derjenigen, die am Suchtstoffhandel betei-
ligt sind, verursacht wird, und verurteilt nachdrücklich alle
Gewalt- und Einschüchterungshandlungen, die in Afghani-
stan, insbesondere in den südlichen und östlichen Landestei-
len, begangen werden, einschließlich Selbstmordanschlägen
und Anschlägen mit behelfsmäßigen Sprengvorrichtungen;

8. bekundet in dieser Hinsicht ihr tiefes Bedauern
über die Verluste an Leib und Leben, die der afghanischen Zi-
vilbevölkerung und Zivilpersonen anderer Nationalitäten,
einschließlich des Personals afghanischer und internationaler
Organisationen, aller sonstigen humanitären Helfer und des
Diplomatischen Korps, sowie dem Personal der Afghani-
schen Nationalen Sicherheitskräfte, der Internationalen Si-
cherheitsbeistandstruppe und der Koalition der Operation
„Dauerhafte Freiheit“ dadurch zugefügt wurden, und würdigt
alle diejenigen, die ihr Leben gelassen haben;

9. betont, dass die Regierung Afghanistans und die
internationale Gemeinschaft weiter eng zusammenarbeiten
müssen, um den Herausforderungen zu begegnen, die die Ter-
roranschläge der Taliban, der Al-Qaida und anderer extre-
mistischer und krimineller Gruppen darstellen und die den de-
mokratischen Prozess sowie den Wiederaufbau und die wirt-
schaftliche Entwicklung Afghanistans bedrohen, fordert in
diesem Zusammenhang erneut die vollständige Durchfüh-
rung und Anwendung der in den einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, insbesondere den Resolutionen 1267
(1999), 1822 (2008) vom 30. Juni 2008 und 1904 (2009) vom
17. Dezember 2009, festgelegten Maßnahmen und Verfahren
und fordert alle Mitgliedstaaten auf, diesen Gruppen jede
Form der Zuflucht oder der finanziellen, materiellen und po-
litischen Unterstützung zu verweigern;

10. stellt mit Besorgnis fest, dass die Sicherheitslage
manche Organisationen veranlasst, ihre humanitäre Arbeit
und ihre Entwicklungstätigkeit in einigen Teilen Afghani-
stans einzustellen oder zu reduzieren;

11. betont, wie wichtig die Gewährleistung ausrei-
chender Sicherheit ist, und stellt fest, dass die Regierung Af-
ghanistans, unterstützt durch die internationale Gemein-
schaft, die Verantwortung für die Gewährleistung von Sicher-
heit, Recht und Ordnung im ganzen Land trägt;

12. begrüßt in diesem Zusammenhang die Präsenz der
Sicherheitsbeistandstruppe und der Koalition der Operation
„Dauerhafte Freiheit“, dankt ihnen für die Unterstützung, die
sie der Afghanischen Nationalarmee gewährt haben, dankt für
die Hilfe, die die internationalen Partner, insbesondere die
Nordatlantikvertrags-Organisation im Rahmen ihrer Ausbil-
dungsmission in Afghanistan und die Europäische Gendar-
merietruppe im Rahmen ihres Beitrags zu dieser Mission, der
Afghanischen Nationalpolizei gewährt haben, nimmt Kennt-
nis von dem weiteren Einsatz der Polizeimission der Europä-
ischen Union in Afghanistan sowie von anderen bilateralen
Ausbildungsprogrammen und befürwortet eine weitere Koor-
dinierung, soweit angebracht;

55 A/64/364-S/2009/475, A/64/613-S/2009/674, A/64/705-S/2010/127,
A/64/872-S/2010/318 und A/65/552-S/2010/463.
56 S/2010/65, Anlage II.
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13. lobt die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte
und ihre internationalen Partner für ihre Anstrengungen zur
Verbesserung der Sicherheitsbedingungen in Afghanistan
und fordert die Regierung Afghanistans auf, mit Unterstüt-
zung der internationalen Gemeinschaft auch weiterhin gegen
die Bedrohung der Sicherheit und Stabilität Afghanistans vor-
zugehen;

14. betont, wie wichtig es ist, die Autorität der Zentral-
regierung, einschließlich der Präsenz der afghanischen Si-
cherheitskräfte, weiter auf alle Provinzen Afghanistans aus-
zudehnen, und begrüßt in dieser Hinsicht den auf der Kabuler
Konferenz gebilligten Plan der Regierung Afghanistans für
einen schrittweisen Übergang zu einer umfassenden afghani-
schen Verantwortung für Sicherheit auf der Grundlage ver-
einbarter Kriterien und Bedingungen;

15. bekundet ihre Unterstützung für das Ziel der Re-
gierung Afghanistans, die afghanischen nationalen Sicher-
heitskräfte bis Ende 2014 in die Lage zu versetzen, in allen
Provinzen Militäreinsätze zu leiten und durchzuführen, und
fordert die internationale Gemeinschaft auf, die für mehr Si-
cherheit erforderliche Unterstützung zu leisten und weiterhin
für die Ausbildung, Ausstattung und Finanzierung der afgha-
nischen nationalen Sicherheitskräfte Sorge zu tragen, damit
diese die Aufgabe der Sicherung ihres Landes übernehmen
können;

16. begrüßt es, dass die internationalen Partner Afgha-
nistans der Regierung ihre Unterstützung dabei zugesagt ha-
ben, die notwendigen Voraussetzungen für den Übergangs-
prozess zu schaffen und diesen so lange zu unterstützen, bis
die Afghanische Nationalarmee und die Afghanische Natio-
nalpolizei uneingeschränkt in der Lage sind, die innere und
äußere Sicherheit, öffentliche Ordnung, Strafverfolgung und
die Sicherheit der Grenzen Afghanistans zu gewährleisten
und die verfassungsmäßigen Rechte der afghanischen Bürger
zu wahren, und fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre diesbe-
züglichen Anstrengungen zu beschleunigen;

17. begrüßt es außerdem, dass sich die Regierung Af-
ghanistans verpflichtet hat, zur Gewährleistung der Stabilität
und zur Schaffung der Voraussetzungen für einen wirksamen
Rechtsstaat die Strategie für die Afghanische Nationalpolizei
und den diese untermauernden Plan für die Nationalpolizei
weiter umzusetzen, um eine starke und professionelle Polizei
aufzubauen, wobei der Schwerpunkt auf den laufenden insti-
tutionellen und administrativen Reformen des Innenministe-
riums, einschließlich der Umsetzung seines Aktionsplans zur
Korruptionsbekämpfung, und dem Aufbau von Führungspo-
tenzial liegt, sowie die Qualität und die Personalstärke der af-
ghanischen nationalen Sicherheitskräfte schrittweise zu stei-
gern, wobei die internationale Gemeinschaft weiterhin die er-
forderliche finanzielle und technische Unterstützung leistet;

18. ruft die Mitgliedstaaten auf, auch weiterhin Perso-
nal, Ausrüstung und sonstige Ressourcen für die Sicherheits-
beistandstruppe bereitzustellen und die regionalen Wieder-
aufbauteams in enger Abstimmung mit der Regierung Afgha-
nistans und der Hilfsmission weiter auszubauen;

19. stellt fest, dass im Kontext des umfassenden An-
satzes Synergien zwischen den Zielen der Hilfsmission und
der Sicherheitsbeistandstruppe bestehen;

20. fordert die afghanischen Behörden nachdrücklich
auf, mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft alles
zu tun, um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des gesam-
ten Personals der Vereinten Nationen, der Entwicklungsorga-
nisationen und der humanitären Organisationen sowie ihren
sicheren und ungehinderten Zugang zu allen betroffenen Be-
völkerungsgruppen zu gewährleisten und das Eigentum der
Vereinten Nationen und der genannten Organisationen zu
schützen, und stellt fest, wie wichtig es ist, die in Afghanistan
tätigen privaten Sicherheitsfirmen zu regulieren;

21. fordert die afghanischen Behörden außerdem
nachdrücklich auf, alles daranzusetzen, im Einklang mit der
Resolution 60/123 der Generalversammlung vom 15. Dezem-
ber 2005 diejenigen, die Anschläge verübt haben, vor Gericht
zu stellen;

22. betont, wie wichtig es ist, die umfassende Durch-
führung des Programms zur Auflösung der illegalen bewaff-
neten Gruppen im ganzen Land unter afghanischer Eigenver-
antwortung voranzutreiben und dabei gleichzeitig die Koordi-
nierung und Kohärenz mit anderen einschlägigen Maßnah-
men sicherzustellen, einschließlich der Reform des Sicher-
heitssektors, der Gemeinwesenentwicklung, der Suchtstoff-
bekämpfung, der Entwicklung auf Distriktebene und der In-
itiativen unter afghanischer Führung, die verhindern sollen,
dass sich Gruppen oder Einzelpersonen illegal am politischen
Prozess, namentlich an künftigen Wahlen, beteiligen, im Ein-
klang mit den in Afghanistan erlassenen Gesetzen und sonsti-
gen Vorschriften, und fordert, dass das Innenministerium an-
gemessene Unterstützung erhält, damit es zunehmend seine
Führungsrolle bei der Durchführung des Programms zur Auf-
lösung der illegalen bewaffneten Gruppen wahrnehmen kann;

23. bekundet ihre Anerkennung für die von der Regie-
rung Afghanistans erzielten Fortschritte hinsichtlich der Auf-
lösung der illegalen bewaffneten Gruppen, begrüßt die anhal-
tende Entschlossenheit der Regierung, in dieser Hinsicht
standhaft zu bleiben und auf nationaler, Provinz- und
Ortsebene aktiv auf die Umsetzung dieser Zusage hinzuarbei-
ten, betont, wie wichtig alle Maßnahmen zur Schaffung aus-
reichender legaler Chancen zum Einkommenserwerb sind,
und fordert die Fortsetzung der internationalen Unterstützung
für diese Maßnahmen;

24. ist nach wie vor zutiefst besorgt über das Problem
der Millionen von Antipersonenminen und explosiven
Kampfmittelrückständen, die eine große Gefahr für die Be-
völkerung und ein erhebliches Hindernis für die Wiederauf-
nahme der Wirtschaftstätigkeit und für die Wiederherstel-
lungs- und Wiederaufbaumaßnahmen darstellen;

25. begrüßt die über das Antiminenprogramm für Af-
ghanistan erzielten Fortschritte, unterstützt die Regierung Af-
ghanistans bei ihren Bemühungen, ihren Verantwortlichkei-
ten aus dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes,
der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Anti-
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personenminen und über deren Vernichtung57 nachzukom-
men, mit dem von den Vereinten Nationen koordinierten An-
timinenprogramm voll zusammenzuarbeiten und alle bekann-
ten oder neuen Bestände an Antipersonenminen zu vernich-
ten, und erkennt an, dass die internationale Gemeinschaft
diesbezüglich weiterhin Hilfe gewähren muss;

26. unterstreicht die entscheidende Rolle einer kon-
struktiven regionalen Zusammenarbeit bei der Förderung der
Sicherheit und der Entwicklung in Afghanistan, spricht sich
für eine weitere Verbesserung der Beziehungen und ein stär-
keres Zusammenwirken zwischen Afghanistan und seinen
Nachbarn aus und fordert weitere diesbezügliche Anstren-
gungen, namentlich von Regionalorganisationen;

27. sagt der Regierung und dem Volk Afghanistans zu,
sie weiter dabei zu unterstützen, ihr Land wiederaufzubauen,
die Grundlagen einer konstitutionellen Demokratie zu stärken
und ihren rechtmäßigen Platz in der Gemeinschaft der Natio-
nen wiedereinzunehmen;

28. betont, dass eine gute Regierungsführung, Rechts-
staatlichkeit und die Menschenrechte die Grundlage für ein
stabiles und wohlhabendes Afghanistan bilden, und stellt fest,
wie wichtig es ist, die Kapazität der Regierung Afghanistans
auszubauen, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und
eine gute Regierungsführung auf verantwortliche und wirksa-
me Weise zu fördern und zu schützen;

29. verweist darauf, dass die in der Verfassung veran-
kerte Garantie der Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle Afghanen eine bedeutende politische Er-
rungenschaft ist, fordert die volle Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten aller ohne jegliche Diskriminie-
rung und betont, dass die Menschenrechtsbestimmungen der
afghanischen Verfassung, namentlich diejenigen, die den vol-
len Genuss der Menschenrechte durch Frauen und Kinder be-
treffen, im Einklang mit den Verpflichtungen nach dem an-
wendbaren Völkerrecht uneingeschränkt angewandt werden
müssen;

30. anerkennt und befürwortet die Anstrengungen, die
die Regierung Afghanistans in dieser Hinsicht unternimmt,
und bekundet ihre Besorgnis über die schädlichen Auswir-
kungen gewaltsamer und terroristischer Aktivitäten der Tali-
ban, der Al-Qaida und anderer extremistischer und kriminel-
ler Gruppen auf den Genuss der Menschenrechte und auf die
Fähigkeit der Regierung Afghanistans, die Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle Afghanen zu gewährleisten;

31. verweist auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1674 (2006) vom 28. April 2006, 1738 (2006) vom 23. De-
zember 2006 und 1894 (2009) vom 11. November 2009 sowie
auf den von der Hilfsmission erstellten Halbjahresbericht
vom August 2010 über den Schutz von Zivilpersonen in be-
waffneten Konflikten58, bekundet ihre Besorgnis über die ho-

he Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung, einschließlich
Frauen und Kindern, stellt fest, dass die Taliban, die Al-Qaida
und andere extremistische und kriminelle Gruppen die deut-
lich meisten der Opfer unter der Zivilbevölkerung zu verant-
worten haben, wiederholt ihre Aufforderung, alle durchführ-
baren Schritte zu unternehmen, um den Schutz von Zivilper-
sonen zu gewährleisten, und fordert diesbezüglich zusätzliche
geeignete Schritte und die vollständige Einhaltung des huma-
nitären Völkerrechts und der internationalen Menschen-
rechtsnormen;

32. erkennt an, wie wichtig die Abhaltung freier, fai-
rer, transparenter, glaubhafter, sicherer und alle Seiten ein-
schließender Wahlen als entscheidender Schritt zur Festigung
der Demokratie für alle Afghanen ist, betont die diesbezügli-
che Verantwortung der afghanischen Behörden, betont außer-
dem die Notwendigkeit einer rechtzeitigen und geordneten
Vorbereitung der Wahlen, fordert die internationale Gemein-
schaft auf, weiterhin finanzielle und technische Hilfe bereit-
zustellen, verweist auf die Führungsrolle der Hilfsmission bei
der Koordinierung dieser Anstrengungen und fordert die in-
ternationale Gemeinschaft auf, die Regierung Afghanistans
und die entsprechenden afghanischen Institutionen bei den
Anstrengungen zu unterstützen, die sie unternehmen, um die
in dem Kabuler Kommuniqué eingegangene Verpflichtung
zur Einleitung einer Strategie für eine längerfristige Wahlre-
form zu erfüllen;

33. begrüßt die von der Regierung Afghanistans unter-
nommenen Schritte zur Reform des Justizsektors und die von
der Regierung Afghanistans auf der Kabuler Konferenz abge-
gebene Zusage, den Zugang zur Justiz in ganz Afghanistan zu
verbessern, betont die Notwendigkeit weiterer rascherer Fort-
schritte bei der Schaffung eines fairen, transparenten und
wirksamen Justizsystems, insbesondere mittels der zügigen
Durchführung des Nationalen Justizprogramms und der Na-
tionalen Justizstrategie und mittels der Gewährleistung von
Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit im ganzen Land, und for-
dert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, die
Bemühungen, die die Regierung auf diesen Gebieten unter-
nimmt, auch weiterhin auf koordinierte Weise zu unterstüt-
zen;

34. erkennt die Fortschritte an, die die Regierung Af-
ghanistans und die internationale Gemeinschaft im Hinblick
darauf erzielt haben, ausreichende Ressourcen für den Wie-
deraufbau und die Reform des Strafvollzugs zur Verfügung
zu stellen, damit die Rechtsstaatlichkeit und die Menschen-
rechte in den Gefängnissen besser geachtet und gleichzeitig
die Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit der
Insassen vermindert werden;

35. betont, wie wichtig es ist, den Zugang der zustän-
digen Organisationen zu allen Gefängnissen in Afghanistan
sicherzustellen, und fordert die uneingeschränkte Achtung
des einschlägigen Völkerrechts, einschließlich des humanitä-
ren Rechts und der Menschenrechtsnormen, soweit anwend-
bar, namentlich auch im Hinblick auf inhaftierte Minderjähri-
ge;

57 United Nations, Treaty Series, Vol. 2056, Nr. 35597. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1998 II S. 778; LGBl. 1999
Nr. 229; öBGBl. III Nr. 38/1999; AS 2003 3133.
58 In Englisch verfügbar unter http://www.unama.unmissions.org.
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36. anerkennt die Anstrengungen der Regierung Af-
ghanistans zur Förderung der Achtung der Menschenrechte,
nimmt mit Besorgnis Kenntnis von Berichten über fortgesetz-
te Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht, namentlich gewaltsame oder diskrimi-
nierende Praktiken sowie Verletzungen, die gegenüber Ange-
hörigen ethnischer und religiöser Minderheiten und gegen-
über Frauen und Kindern, insbesondere Mädchen, begangen
wurden, betont die Notwendigkeit, die in der afghanischen
Verfassung garantierte Toleranz und religiöse Freiheit zu för-
dern, hebt hervor, dass es geboten ist, die Vorwürfe über ak-
tuelle und vergangene Verletzungen zu untersuchen, und un-
terstreicht, wie wichtig es ist, die Bereitstellung effizienter
und wirksamer Rechtsbehelfe für die Opfer zu erleichtern und
die Täter im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und
dem Völkerrecht vor Gericht zu stellen;

37. lobt die Regierung Afghanistans dafür, dass sie
sich aktiv an dem Prozess der allgemeinen regelmäßigen
Überprüfung beteiligt, fordert die afghanische Zivilgesell-
schaft auf, sich weiter aktiv an diesem Prozess zu beteiligen,
und befürwortet die zügige Umsetzung der in dem einschlägi-
gen Bericht ausgesprochenen Empfehlungen;

38. betont, dass die Achtung des Rechts der freien
Meinungsäußerung und des Rechts auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Glaubensfreiheit, die in der afghanischen Verfas-
sung verankert sind, gewährleistet werden muss, fordert in
dieser Hinsicht die uneingeschränkte Anwendung des Geset-
zes über die Massenmedien, nimmt gleichzeitig mit Besorg-
nis davon Kenntnis, dass afghanische Journalisten weiter
Zielscheibe von Einschüchterung und Gewalt sind und die
Unabhängigkeit der Medien bedroht ist, verurteilt die Fälle
von Entführung und sogar Tötung von Journalisten durch
Terroristen sowie durch extremistische und kriminelle Grup-
pen und fordert mit Nachdruck, dass die gegen Journalisten
gerichteten Drangsalierungen und Angriffe von den afghani-
schen Behörden untersucht und die Verantwortlichen vor Ge-
richt gestellt werden;

39. erklärt erneut, welche wichtige Rolle der afghani-
schen Unabhängigen Menschenrechtskommission bei der
Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten zukommt, betont, dass ihr verfassungsrechtlicher
Status gewährleistet und ihr Mandat durchgeführt werden
muss, wobei der Schwerpunkt auf Gemeinwesen in ganz Af-
ghanistan zu legen ist, damit die Öffentlichkeit besser infor-
miert und die Rechenschaftspflicht der Regierung erhöht
wird, begrüßt den Beschluss der Regierung Afghanistans, die
volle Verantwortung für die Basisfinanzierung der Kommis-
sion zu übernehmen, fordert die Kommission nachdrücklich
zur engen Zusammenarbeit mit der afghanischen Zivilgesell-
schaft auf und fordert die internationale Gemeinschaft zu wei-
terer diesbezüglicher Unterstützung auf;

40. lobt die Regierung Afghanistans für die Abhaltung
der afghanischen nationalen beratenden Friedens-Jirga vom
2. bis 4. Juni 2010 in Kabul, bekundet ihre Unterstützung für
einen von der Jirga empfohlenen Friedens- und Aussöh-
nungsprozess unter der Führung der Regierung Afghanistans,
fordert die Regierung auf, den Aktionsplan für Frieden, Ge-

rechtigkeit und Aussöhnung zu bekräftigen und uneinge-
schränkt umzusetzen, unterstützt das afghanische Friedens-
und Wiedereingliederungsprogramm, das denjenigen offen-
steht, die zur Wiedereingliederung in ihre Gemeinschaften
gewillt sind, der Gewalt entsagen, keine Verbindungen zu ter-
roristischen Organisationen unterhalten, die afghanische Ver-
fassung achten und willens sind, gemeinsam mit der gesell-
schaftlichen Mehrheit ein stabiles, sicheres, friedliches und
wohlhabendes Afghanistan aufzubauen, bekundet ihre Unter-
stützung für die Aufrufe an die Betroffenen, diese Bedingun-
gen zu erfüllen, sich auszusöhnen und wiedereinzugliedern,
unbeschadet der Durchführung und Anwendung der vom Si-
cherheitsrat in seinen Resolutionen 1267 (1999) und 1904
(2009) eingeführten Maßnahmen und Verfahren, und ver-
weist auf die sonstigen in dieser Hinsicht maßgeblichen Reso-
lutionen;

41. fordert die Regierung Afghanistans auf, dafür zu
sorgen, dass das afghanische Friedens- und Wiedereingliede-
rungsprogramm auf inklusive Weise und im Einklang mit der
afghanischen Verfassung und den völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen Afghanistans durchgeführt wird, und gleichzei-
tig die Menschenrechte aller Afghanen zu wahren und die
Straflosigkeit zu bekämpfen, nimmt mit Anerkennung Kennt-
nis von der Einsetzung des Hohen Friedensrats, begrüßt die
Schaffung des Treuhandfonds für Frieden und Wiedereinglie-
derung, erinnert an die auf der Londoner und der Kabuler
Konferenz jeweils eingegangenen Verpflichtungen und be-
tont, wie wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft
fortlaufend Beiträge an den Treuhandfonds leistet;

42. verweist auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1325 (2000) vom 31. Oktober 2000, 1820 (2008) vom 19. Ju-
ni 2008, 1888 (2009) vom 30. September 2009 und 1889
(2009) vom 5. Oktober 2009 über Frauen und Frieden und Si-
cherheit, würdigt die Bemühungen der Regierung Afghani-
stans, Geschlechter- und Gleichstellungsfragen durchgängig
zu berücksichtigen, namentlich in den nationalen Prioritäten-
programmen, und die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern, die unter anderem durch Afghanistans Ratifikation
des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau59 sowie durch die afghanische Verfassung
und die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für die Frau-
en Afghanistans garantiert wird, zu schützen und zu fördern,
erklärt erneut, wie wichtig es nach wie vor ist, dass Frauen an
allen Bereichen des afghanischen Lebens in vollem Umfang
und gleichberechtigt teilhaben, dass ihre Gleichheit vor dem
Gesetz gewährleistet ist und dass sie ohne jede Diskriminie-
rung gleichen Zugang zu einem Rechtsbeistand haben, und
betont, dass Afghanistan im Einklang mit seinen völkerrecht-
lichen Verpflichtungen weitere Fortschritte in Geschlechter-
und Gleichstellungsfragen erzielen muss;

43. erklärt im Hinblick auf die bereits erlassenen
Rechtsvorschriften erneut, wie wichtig es nach wie vor ist,

59 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

37

die völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Förderung der
Rechte der Frauen, die in der afghanischen Verfassung veran-
kert sind, zu achten, und begrüßt die Zusage der Regierung
Afghanistans, das Gesetz zur Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen, das auch Opferhilfe umfasst, umzusetzen und dem
Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau
im Jahr 2010 ihren Bericht vorzulegen;

44. verurteilt mit Nachdruck Fälle von Diskriminie-
rung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbesondere
gegen Frauenrechtlerinnen und prominente Frauen des öf-
fentlichen Lebens, gleichviel wo in Afghanistan sie sich er-
eignen, namentlich die Tötungen, Verstümmelungen und
„Ehrenmorde“ in bestimmten Teilen des Landes;

45. bekundet erneut ihre Anerkennung für den im Rah-
men des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die
Frau eingerichteten Sonderfonds für die Beseitigung der Ge-
walt gegen Frauen sowie dessen Dringlichkeitsfonds, über
den weiter die gezielte Gewalt gegen Frauen und Frauen-
rechtsverteidiger in Afghanistan bekämpft wird, und betont,
dass diese Fonds auch weiterhin Finanzbeiträge seitens der
internationalen Gemeinschaft benötigen;

46. begrüßt die Fortschritte und die Anstrengungen
der Regierung Afghanistans bei der Diskriminierungsbe-
kämpfung, legt der Regierung eindringlich nahe, alle Teile
der afghanischen Gesellschaft, insbesondere Frauen, aktiv in
die Erarbeitung und Durchführung von Soforthilfe-, Rehabili-
tations-, Wiederherstellungs- und Wiederaufbauprogrammen
sowie in die nationalen Prioritätenprogramme einzubeziehen
und die Fortschritte bei der vollen Integration der Frauen in
das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben
Afghanistans genau zu verfolgen, betont die Notwendigkeit
weiterer Fortschritte zur Gleichstellung der Geschlechter ge-
mäß den völkerrechtlichen Verpflichtungen des Landes und
zur Ermächtigung der Frauen in der Politik und der öffentli-
chen Verwaltung Afghanistans, auch unterhalb der nationalen
Ebene, betont außerdem, dass Frauen der Zugang zu Beschäf-
tigung erleichtert sowie ihre Alphabetisierung und Ausbil-
dung gewährleistet werden muss, und fordert die internatio-
nale Gemeinschaft auf, weitere diesbezügliche Unterstützung
bereitzustellen;

47. betont, dass die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten von Kindern in Afghanistan gewährleistet
werden muss, begrüßt den Erstbericht Afghanistans an den
Ausschuss für die Rechte des Kindes und erinnert daran, dass
das Übereinkommen über die Rechte des Kindes60 und die
beiden dazugehörigen Fakultativprotokolle61 von allen Ver-
tragsstaaten vollständig durchgeführt werden müssen und

dass auch die Resolutionen des Sicherheitsrats 1612 (2005)
vom 26. Juli 2005 und 1882 (2009) vom 4. August 2009 über
Kinder und bewaffnete Konflikte in vollem Umfang durchzu-
führen sind;

48. bekundet in diesem Zusammenhang ihre Besorg-
nis darüber, dass von illegalen bewaffneten und terroristi-
schen Gruppen in Afghanistan nach wie vor Kinder eingezo-
gen und eingesetzt werden, betont, wie wichtig es ist, den völ-
kerrechtswidrigen Einsatz von Kindern zu beenden, bekundet
ihre Anerkennung für die von der Regierung Afghanistans
diesbezüglich erzielten Fortschritte und ihre feste Entschlos-
senheit in dieser Hinsicht, einschließlich der nachdrücklichen
Verurteilung jeglicher Ausbeutung von Kindern, und begrüßt
den Aktionsplan der Regierung zur Verhütung der Einzie-
hung von Kindern unter 18 Jahren, die Einsetzung des Inter-
ministeriellen Lenkungausschusses für den Schutz der Rechte
der Kinder und die Ernennung eines Kinderschutzkoordina-
tors durch das Innenministerium;

49. begrüßt es, dass die Regierung Afghanistans den
Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung des Kinderhandels
angenommen hat, begrüßt außerdem die Initiativen zum Er-
lass von Gesetzen gegen den Menschenhandel auf der Grund-
lage des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität62 und betont, wie wichtig es ist, zu erwägen, Vertragspar-
tei des Protokolls zu werden;

50. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, im Einklang mit dem Prozess von Kabul und mit Unter-
stützung der internationalen Gemeinschaft die öffentliche
Verwaltung weiter wirksam zu reformieren, um sowohl auf
der nationalen als auch der subnationalen Ebene die Rechts-
staatlichkeit zu verwirklichen und für eine gute Regierungs-
und Verwaltungsführung und für Rechenschaftspflicht zu
sorgen, begrüßt die diesbezüglichen Anstrengungen der Re-
gierung und die auf der Konferenz von Kabul eingegangenen
Verpflichtungen, betont, wie wichtig es ist, dass die Ernen-
nungsverfahren für hochrangige Beamte transparent sind, und
legt der Regierung weiter nahe, aktiven Gebrauch von der
Gruppe für die Ernennung hochrangiger Amtsträger zu ma-
chen;

51. legt der internationalen Gemeinschaft, einschließ-
lich aller Geberstaaten sowie der internationalen Institutio-
nen, nahe, die Regierung Afghanistans dabei zu unterstützen,
den Kapazitätsaufbau und die Erschließung der Humanres-
sourcen zu einer übergreifenden Priorität zu machen, und sich
an den Anstrengungen der Regierung, namentlich der Arbeit
der Unabhängigen Kommission für die Verwaltungsreform
und den öffentlichen Dienst, zum Aufbau von Verwaltungs-

60 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993;
AS 1998 2055.
61 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fas-
sungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006 5441
(Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 2005
Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über Kinder in
bewaffneten Konflikten).

62 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III
Nr. 220/2005; AS 2006 5917.
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kapazitäten auf der nationalen und subnationalen Ebene aus-
zurichten;

52. erinnert daran, dass Afghanistan das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen Korruption63 ratifiziert
hat, begrüßt die von der Regierung Afghanistans auf der Lon-
doner und der Kabuler Konferenz eingegangenen Verpflich-
tungen zur Korruptionsbekämpfung, fordert die Regierung
auf, weitere Maßnahmen zur Erfüllung dieser Verpflichtun-
gen durchzuführen, um eine wirksamere, rechenschaftspflich-
tigere und transparentere Verwaltung auf der nationalen, Pro-
vinz- und Ortsebene einzurichten, begrüßt die Bereitstellung
weiterer internationaler Unterstützung zu diesem Zweck und
nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von den Auswirkungen der
Korruption auf die Sicherheit, die gute Regierungsführung,
die Bekämpfung der Suchtstoffindustrie und die wirtschaftli-
che Entwicklung;

53. begrüßt die Politik für die subnationale Regie-
rungs- und Verwaltungsführung, unterstreicht, wie wichtig es
ist, die öffentliche Wahrnehmung, die Rechenschaftspflicht
und die Fähigkeit der Institutionen und Akteure unterhalb der
nationalen Ebene zu erhöhen, um den politischen Spielraum
der Aufständischen einzuengen, betont, wie wichtig es ist,
dass der Prozess von Kabul durch die Umsetzung nationaler
Programme auf der subnationalen Ebene flankiert wird, be-
fürwortet den stufenweisen und finanziell tragfähigen Aufbau
der Kapazitäten der lokalen Institutionen und fordert die Zu-
weisung von mehr Ressourcen an die Provinzbehörden, ein-
schließlich anhaltender Unterstützung durch die internationa-
le Gemeinschaft;

54. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft die Frage der
Ansprüche auf Eigentum an Grund und Boden im Wege eines
umfassenden Programms zur Registrierung von Grundeigen-
tumsrechten zu regeln, das die offizielle Registrierung aller
Grundstücke und eine bessere Sicherung von Eigentumsrech-
ten einschließt, und begrüßt die von der Regierung diesbezüg-
lich bereits unternommenen Schritte;

55. begrüßt die Nationale Entwicklungsstrategie für
Afghanistan und den Fortschrittsbericht darüber sowie die
weiteren Maßnahmen der Regierung Afghanistans zur Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele und bekundet ihre
Anerkennung für die Einrichtung des interministeriellen Ko-
ordinierungsmechanismus im Rahmen des Schwerpunktgrup-
pen-Ansatzes und seine Rolle bei der Festlegung der Prioritä-
ten und der Umsetzung der Strategie und der nationalen Prio-
ritätenprogramme, die auf der Kabuler Konferenz vorgestellt
wurden;

56. begrüßt außerdem, dass die Regierung Afghani-
stans weiter und in zunehmendem Maße die Eigenverantwor-
tung für die Rehabilitations-, Wiederaufbau- und Entwick-
lungsbemühungen übernimmt, und betont, dass es im Hin-
blick auf eine wirksamere Nutzung der Hilfe unbedingt erfor-

derlich ist, Eigenverantwortung auf allen Gebieten der Regie-
rungs- und Verwaltungsführung zu erreichen und die institu-
tionelle Kapazität zu verbessern, auch unterhalb der nationa-
len Ebene;

57. betont die Notwendigkeit eines anhaltenden, nach-
drücklichen internationalen Engagements für die humanitäre
Hilfe und für Wiederherstellungs-, Rehabilitations-, Wieder-
aufbau- und Entwicklungsprogramme unter der Trägerschaft
der Regierung Afghanistans und dankt gleichzeitig dem Sys-
tem der Vereinten Nationen und allen Staaten sowie interna-
tionalen und nichtstaatlichen Organisationen, deren interna-
tionale und lokale Mitarbeiter trotz wachsender Sicherheits-
probleme und Zugangsschwierigkeiten in einigen Gebieten
dem Bedarf Afghanistans auf humanitärem Gebiet, für die
Übergangszeit und auf dem Gebiet der Entwicklung auch
weiterhin entsprechen;

58. dankt der internationalen Gemeinschaft für die hu-
manitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe, die sie im Hinblick
auf den Wiederaufbau und die Entwicklung Afghanistans
leistet, ist sich der Notwendigkeit weiterer Verbesserungen
der Lebensbedingungen des afghanischen Volkes bewusst
und betont, dass die Fähigkeit der Regierung Afghanistans
zur Erbringung sozialer Grunddienste, insbesondere auf dem
Gebiet der Bildung und der öffentlichen Gesundheit, und zur
Förderung der Entwicklung gestärkt und unterstützt werden
muss;

59. legt der Regierung Afghanistans eindringlich na-
he, als Voraussetzung für Fortschritte bei der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung stärkere Anstrengungen zur
Reform der wichtigsten Versorgungssektoren, wie der Ener-
gie- und Trinkwasserversorgung, zu unternehmen, lobt die
Regierung für die Anstrengungen, die sie bisher unternom-
men hat, um die öffentlichen Einnahmen und das Steuerauf-
kommen zu erhöhen und somit einen tragfähigen Haushalt zu
erreichen, und fordert mit Nachdruck ein fortgesetztes Enga-
gement zur Erzielung von Einnahmen;

60. bekundet ihre Anerkennung für die Arbeit, die die
regionalen Wiederaufbauteams im Rahmen der Gegebenhei-
ten der jeweiligen Provinz zur Unterstützung der nationalen
Prioritäten beim Aufbau der Kapazitäten der lokalen Institu-
tionen leisten;

61. appelliert eindringlich an alle Staaten, das System
der Vereinten Nationen und die internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen, einschließlich der internationalen
und regionalen Finanzinstitutionen, Afghanistan auch weiter-
hin in enger Abstimmung mit der Regierung des Landes und
im Einklang mit den afghanischen Prioritäten und der Natio-
nalen Entwicklungsstrategie jede mögliche und notwendige
humanitäre, Wiederherstellungs-, Wiederaufbau-, Entwick-
lungs-, Finanz-, Bildungs-, technische und materielle Hilfe zu
gewähren, und verweist in diesem Zusammenhang auf die
führende Rolle der Hilfsmission bei den Bemühungen um die
weitere Verbesserung der Kohärenz und der Koordinierung
der internationalen Maßnahmen;

62. begrüßt die in dem Kommuniqué der Kabuler
Konferenz dargelegten Grundsätze einer wirksamen Partner-

63 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
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schaft, fordert in diesem Zusammenhang die volle Einhaltung
der auf der Londoner Konferenz eingegangenen und auf der
Kabuler Konferenz bekräftigten Verpflichtungen, internatio-
nale Mittel verstärkt über den Staatshaushalt Afghanistans zu
leiten und stärker an den afghanischen Prioritäten auszurich-
ten, und legt allen Partnern nahe, bei der Umsetzung des
„Operational guide: criteria for effective off-budget develop-
ment finance“ (Leitfaden: Kriterien für wirksame, außerhalb
des Haushalts gewährte Entwicklungsfinanzierung) mit der
Regierung zusammenzuarbeiten und die Beschaffungsverfah-
ren und die Sorgfaltspflicht bei internationalen Ausschrei-
bungsverfahren zu verbessern;

63. bittet alle Staaten sowie die zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, die Afghanistan Hilfe
gewähren, besonderes Gewicht auf den koordinierten Aufbau
von Institutionen zu legen und dafür zu sorgen, dass diese Tä-
tigkeit die Entwicklung einer Volkswirtschaft, die durch eine
solide makroökonomische Politik gekennzeichnet ist, die
Entwicklung eines Finanzsektors, der unter anderem Dienst-
leistungen für Mikrounternehmen, Klein- und Mittelbetriebe
und Haushalte erbringt, sowie eine transparente Regulierung
der Wirtschaftstätigkeit und die Rechenschaftspflicht ergänzt
und begünstigt;

64. legt der internationalen Gemeinschaft und dem
Unternehmenssektor nahe, die afghanische Wirtschaft zu un-
terstützen, um so zur langfristigen Stabilität beizutragen, und
Möglichkeiten für die Verstärkung von Handel und Investi-
tionen und mehr Beschaffungen vor Ort zu erkunden, und legt
der Regierung Afghanistans nahe, auf nationaler wie auch
subnationaler Ebene weiter ein günstiges Wirtschaftsumfeld
für Investitionen des Privatsektors zu fördern;

65. legt allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen
und den nichtstaatlichen Organisationen eindringlich nahe,
die landwirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afghanistan
nach Maßgabe des Nationalen Rahmens für die landwirt-
schaftliche Entwicklung und im Einklang mit der Nationalen
Entwicklungsstrategie für Afghanistan auszuweiten;

66. würdigt alle Anstrengungen zum Ausbau der re-
gionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, insbesondere
über die Konferenz über regionale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit für Afghanistan, mit dem Ziel, die wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen Afghanistan, den Nachbarländern
in der Region, internationalen Partnern und Finanzinstitutio-
nen zu fördern, begrüßt in dieser Hinsicht die vierte Konfe-
renz über regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit für Af-
ghanistan, die am 2. und 3. November 2010 in Istanbul (Tür-
kei) stattfand, und anerkennt die wichtige Rolle der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und des Südasiati-
schen Verbands für regionale Zusammenarbeit bei der Förde-
rung der Entwicklung Afghanistans;

67. begrüßt und fordert mit Nachdruck, unter Verweis
auf die historische Rolle Afghanistans als Landbrücke in
Asien, weitere Maßnahmen zur Stärkung des Prozesses der
regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, darunter Maß-
nahmen zur Erleichterung des regionalen Handels und Tran-
sits, namentlich durch den Abschluss bilateraler Transithan-

delsabkommen, zur Erhöhung der Auslandsinvestitionen und
zum Aufbau der Infrastruktur, einschließlich der infrastruktu-
rellen Anbindung, der Energieversorgung und des integrier-
ten Grenzmanagements;

68. erklärt erneut, wie notwendig es ist, dass den af-
ghanischen Kindern, insbesondere den afghanischen Mäd-
chen, in allen Teilen des Landes Bildungs- und Gesundheits-
einrichtungen zur Verfügung stehen, begrüßt die im öffentli-
chen Bildungssektor erzielten Fortschritte, verweist darauf,
dass der Nationale Bildungsstrategieplan eine vielverspre-
chende Grundlage für weitere Erfolge darstellt und erklärt
ferner erneut, dass Jugendlichen eine Berufsausbildung ge-
währt werden muss;

69. anerkennt die besonderen Bedürfnisse von Mäd-
chen, verurteilt mit Nachdruck Terroranschläge auf Bildungs-
einrichtungen, insbesondere solche für afghanische Mädchen,
und ermutigt die Regierung Afghanistans, diese Einrichtun-
gen mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft auszuweiten,
Fachpersonal dafür auszubilden und den vollen und gleichbe-
rechtigten Zugang aller Mitglieder der afghanischen Gesell-
schaft zu ihnen zu fördern, auch in abgelegenen Gebieten;

70. begrüßt es, dass Flüchtlinge und Binnenvertriebe-
ne weiter freiwillig und auf Dauer zurückkehren, stellt gleich-
zeitig jedoch mit Besorgnis fest, dass die Bedingungen in
manchen Teilen Afghanistans noch keine sichere und dauer-
hafte Rückkehr an einige Herkunftsorte zulassen;

71. dankt den Regierungen der Länder, die weiterhin
afghanische Flüchtlinge aufnehmen, ist sich der enormen Be-
lastung bewusst, die sie bisher in dieser Hinsicht auf sich ge-
nommen haben, und erinnert die Aufnahmeländer und die in-
ternationale Gemeinschaft an ihre Verpflichtungen nach dem
Flüchtlingsvölkerrecht betreffend den Schutz von Flüchtlin-
gen, den Grundsatz der freiwilligen Rückkehr und das Recht,
Asyl zu suchen, sowie die Verpflichtung, humanitären Hilfs-
organisationen ungehinderten Zugang zu gewähren, damit sie
den Flüchtlingen Schutz und Hilfe gewähren;

72. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, sich mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
auch weiterhin verstärkt darum zu bemühen, die Vorausset-
zungen für die freiwillige und dauerhafte Rückkehr der noch
verbleibenden afghanischen Flüchtlinge und Binnenvertrie-
benen in Sicherheit und Würde sowie für ihre Wiedereinglie-
derung zu schaffen;

73. nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der anhal-
tenden konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den Ländern
der Region sowie von den Dreiparteienabkommen zwischen
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen, der Regierung Afghanistans und den Regierungen
der Länder, die Flüchtlinge aus Afghanistan aufgenommen
haben, insbesondere Pakistan und die Islamische Republik
Iran;

74. fordert die Fortsetzung der internationalen Hilfe
für die große Zahl afghanischer Flüchtlinge und Binnenver-
triebener, um ihre freiwillige und geordnete Rückkehr in Si-
cherheit und Würde und ihre dauerhafte Wiedereingliederung
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in die Gesellschaft zu erleichtern und damit einen Beitrag zur
Stabilität des gesamten Landes zu leisten;

75. erkennt an, dass Afghanistan aufgrund von Unter-
entwicklung und Kapazitätsmangel einer stärkeren Verwund-
barkeit durch Naturkatastrophen und extreme Klimabedin-
gungen ausgesetzt ist, und fordert in diesem Zusammenhang
die Regierung Afghanistans nachdrücklich auf, sich mit Un-
terstützung der internationalen Gemeinschaft vermehrt um ei-
ne stärkere Verringerung des Katastrophenrisikos auf der na-
tionalen und subnationalen Ebene und um die Modernisie-
rung des Landwirtschaftssektors und die Erhöhung der Agrar-
produktion zu bemühen, um so die Verwundbarkeit Afghani-
stans durch widrige externe Bedingungen wie Dürren, Über-
schwemmungen und andere Naturkatastrophen zu verringern;

76. lobt die Regierung Afghanistans und die Geber für
ihre Hilfsmaßnahmen, bekundet jedoch weiterhin ihre Be-
sorgnis über die humanitäre Gesamtlage, betont, dass nach
wie vor Nahrungsmittelhilfe benötigt wird, und fordert, die
internationale Unterstützung für den Humanitären Aktions-
plan für Afghanistan fortzusetzen und das Finanzierungsziel
für den Plan frühzeitig und noch vor dem herannahenden
Winter zu erreichen;

77. begrüßt die Maßnahmen der Regierung Afghani-
stans zur Bekämpfung der Drogenproduktion in Afghanistan,
nimmt davon Kenntnis, dass das Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechungsbekämpfung in der am
30. September 2010 veröffentlichten „Afghanistan Opium
Survey 2010“ (Afghanistan: Opiumstudie 2010)64 einen dras-
tischen Rückgang der Opiumproduktion vermeldet, der
hauptsächlich auf einen Krankheitsbefall der Pflanzen zu-
rückgeht, bekundet jedoch erneut ihre tiefe Besorgnis über
die Fortsetzung des Anbaus und der Gewinnung von Sucht-
stoffen in Afghanistan, vor allem in den Gebieten, in denen
die Taliban, die Al-Qaida und andere extremistische und kri-
minelle Gruppen besonders aktiv sind, sowie über den laufen-
den Drogenhandel und betont, dass die Regierung Afghani-
stans mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft
besser abgestimmte und entschlossenere Anstrengungen zur
Bekämpfung dieser Bedrohung unternehmen muss;

78. betont, wie wichtig es ist, bei der Bewältigung des
Drogenproblems in Afghanistan einen umfassenden Ansatz
zu verfolgen, der, um wirksam zu sein, in den breiteren Rah-
men der auf den Gebieten Sicherheit, Regierungsführung,
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sowie wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung durchgeführten Maßnahmen
eingefügt sein muss, und betont außerdem, dass die Erarbei-
tung von Programmen für alternative Möglichkeiten der Exis-
tenzsicherung für den Erfolg der Maßnahmen zur Suchtstoff-
bekämpfung in Afghanistan von entscheidender Bedeutung
ist;

79. nimmt mit großer Besorgnis Kenntnis von der im-
mer engeren Verknüpfung zwischen dem Drogenhandel und

den terroristischen Aktivitäten der Taliban, der Al-Qaida und
anderer extremistischer und krimineller Gruppen, woraus ei-
ne ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit, die Rechtsstaat-
lichkeit und die Entwicklung in Afghanistan erwächst, und
betont, wie wichtig in dieser Hinsicht die volle Durchführung
aller einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats ist, na-
mentlich der Resolutionen 1735 (2006) vom 22. Dezember
2006 und 1822 (2008);

80. fordert in diesem Zusammenhang alle Mitglied-
staaten auf, ihre Anstrengungen zur Senkung der Drogen-
nachfrage im eigenen Land und weltweit weiter zu verstärken
und so zur dauerhaften Beseitigung des unerlaubten Anbaus
in Afghanistan beizutragen;

81. betont die Notwendigkeit, den Handel mit und die
Abzweigung von chemischen Ausgangsstoffen, die bei der
unerlaubten Herstellung von Drogen in Afghanistan verwen-
det werden, zu verhindern, und fordert in diesem Zusammen-
hang die vollständige Durchführung der Resolution 1817
(2008) des Sicherheitsrats;

82. fordert die Regierung Afghanistans nachdrücklich
auf, mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft dar-
auf hinzuarbeiten, die Suchtstoffbekämpfung in alle nationa-
len Programme zu integrieren und sicherzustellen, dass die
Suchtstoffbekämpfung ein grundlegender Teil des umfassen-
den Ansatzes ist, sowie ihre Maßnahmen gegen den Opium-
anbau und den Drogenhandel im Einklang mit dem ausgewo-
genen Acht-Punkte-Plan der Nationalen Drogenkontrollstra-
tegie Afghanistans65, der 2010 zu aktualisieren und mit kon-
kreten Zielvorgaben zu versehen ist, zu verstärken;

83. lobt die diesbezüglichen Anstrengungen der Re-
gierung Afghanistans sowie die Anstrengungen zur Aktuali-
sierung und Umsetzung der Nationalen Drogenkontrollstrate-
gie, einschließlich des Priorisierten Durchführungsplans samt
Zielvorgaben, fordert die Regierung und die internationale
Gemeinschaft nachdrücklich auf, entschlossen vorzugehen
und insbesondere der Drogengewinnung und dem Drogen-
handel ein Ende zu setzen, indem sie die in der Strategie und
dem Afghanistan-Pakt aufgeführten konkreten Maßnahmen
sowie Initiativen wie die „Good Performers Initiative“ durch-
führen, die den Gouverneuren Anreize zur Verringerung des
Opiumanbaus in ihrer Provinz bieten soll, und legt den afgha-
nischen Behörden nahe, sich auf Provinzebene um die Ausar-
beitung von Durchführungsplänen für die Suchtstoffbekämp-
fung zu bemühen;

84. fordert die internationale Gemeinschaft auf, der
Regierung Afghanistans bei der Umsetzung ihrer Nationalen
Drogenkontrollstrategie behilflich zu sein, deren Ziel es ist,
den Anbau, die Gewinnung und den Konsum unerlaubter
Drogen und den Handel damit zu beseitigen, namentlich
durch verstärkte Unterstützung der afghanischen Strafverfol-
gungs- und Strafjustizbehörden, landwirtschaftliche und
ländliche Entwicklung, Nachfragesenkung, Vernichtung ille-
gal angebauter Kulturen, verstärkte Sensibilisierung der Öf-

64 In Englisch verfügbar unter http://www.unodc.org/unodc/en/
crop-monitoring/index.html. 65 S/2006/106, Anlage.
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fentlichkeit, Stärkung der Kapazitäten von Drogenkontroll-
einrichtungen, Betreuungs- und Behandlungszentren für Dro-
genabhängige und Schaffung alternativer Existenzgrundlagen
für Bauern, und fordert die internationale Gemeinschaft er-
neut auf, die Finanzmittel für die Suchtstoffbekämpfung
möglichst über die Regierung zu leiten;

85. legt der Regierung Afghanistans eindringlich na-
he, mit Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft
die Schaffung von dauerhaften Erwerbsmöglichkeiten im for-
mellen Produktionssektor sowie in anderen Sektoren zu för-
dern und in ländlichen Gebieten den Zugang zu Krediten und
Finanzmitteln zu vernünftigen und tragfähigen Konditionen
zu verbessern und so die Lebensbedingungen, die Gesundheit
und die Sicherheit der Menschen, insbesondere in ländlichen
Gebieten, wesentlich zu verbessern;

86. unterstützt den Kampf gegen den unerlaubten Ver-
kehr mit Drogen ausgehend von Afghanistan und mit Aus-
gangsstoffen nach Afghanistan sowie in den Nachbarstaaten
und den an den Handelswegen gelegenen Ländern, nament-
lich die verstärkte Zusammenarbeit zwischen ihnen, um die
Kontrollen zur Bekämpfung von Suchtstoffen zu verstärken
und den internationalen Handel mit chemischen Ausgangs-
stoffen zu überwachen;

87. erkennt an, dass unerlaubte Suchtstoffe ein welt-
weites Problem darstellen, verweist auf die Notwendigkeit,
die internationale und regionale Zusammenarbeit mit Afgha-
nistan bei seinen fortwährenden Bemühungen zur Bekämp-
fung der Drogenproduktion und des Drogenhandels zu ver-
stärken, ist sich der Bedrohung bewusst, die von der Produk-
tion unerlaubter Drogen und dem Handel und Verkehr damit
für den Frieden und die Stabilität in der Region und darüber
hinaus ausgeht, anerkennt außerdem die Fortschritte, die mit-
tels entsprechender Initiativen im Rahmen des Pariser Paktes
erzielt wurden, betont, wie wichtig weitere Fortschritte bei
der Durchführung dieser Initiativen sind, und begrüßt die Ab-
sicht der Regierung Afghanistans, die diesbezügliche interna-
tionale und regionale Zusammenarbeit zu verstärken;

88. würdigt alle diejenigen, die im Kampf gegen Dro-
genhändler unschuldig ihr Leben gelassen haben, insbesonde-
re die Angehörigen der Sicherheitskräfte Afghanistans und
seiner Nachbarn;

89. begrüßt die Initiativen zur Ausweitung der Zusam-
menarbeit zwischen Afghanistan und seinen Nachbarn beim
Grenzmanagement, um zu gewährleisten, dass umfassende
Drogenkontrollmaßnahmen, einschließlich der finanziellen
Dimension, ergriffen werden, unterstreicht, wie wichtig es ist,
diese Zusammenarbeit fortzusetzen, insbesondere im Rah-
men bilateraler und von der Organisation des Vertrags über
kollektive Sicherheit eingeleiteter Vereinbarungen, und be-
grüßt die Absicht der Regierung Afghanistans, die internatio-
nale und regionale Zusammenarbeit mit den jeweiligen Part-
nern auf dem Gebiet der Grenzkontrolle zu verstärken;

90. betont, wie wichtig es ist, dass die zuständigen in-
ternationalen und regionalen Akteure, einschließlich der Ver-
einten Nationen und der Sicherheitsbeistandstruppe im Rah-
men der ihr übertragenen Aufgaben, die unter afghanischer

Führung unternommenen anhaltenden Anstrengungen zur
Abwehr der von der unerlaubten Produktion von Drogen und
dem unerlaubten Verkehr damit ausgehenden Bedrohung
auch weiterhin wirksam und kooperativ unterstützen, begrüßt
in dieser Hinsicht das Regionalprogramm des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
für Afghanistan und die Nachbarländer und legt den betref-
fenden Ländern nahe, sich auch weiterhin daran zu beteiligen;

91. bekundet der Hilfsmission ihre Anerkennung für
die Arbeit, die sie im Rahmen des vom Sicherheitsrat in sei-
ner Resolution 1917 (2010) erteilten Mandats leistet, und be-
tont, wie wichtig auch weiterhin die zentrale und unpartei-
ische Rolle der Hilfsmission bei der Förderung und Koordi-
nierung eines kohärenteren internationalen Engagements ist; 

92. begrüßt die laufende Ausweitung der Präsenz der
Hilfsmission auf weitere Provinzen, wodurch sichergestellt
wird, dass die Vereinten Nationen ihre unverzichtbare Koor-
dinierungsrolle wahrnehmen, und legt der Hilfsmission nahe,
ihre Präsenz zu festigen und weiter auf das ganze Land, insbe-
sondere den Süden, auszuweiten, soweit die Sicherheitsbe-
dingungen dies zulassen;

93. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die
Hilfsmission mit ausreichenden Ressourcen zur Erfüllung ih-
res Mandats ausgestattet ist;

94. anerkennt die zentrale Rolle des Gemeinsamen
Koordinierungs- und Überwachungsrats, betont, dass der Rat
die Rolle hat, Afghanistan zu unterstützen, indem er unter an-
derem den Prozess von Kabul überwacht und unterstützt und
die internationalen Hilfs- und Wiederaufbauprogramme ko-
ordiniert, und begrüßt weitere Anstrengungen, um geeignete
Orientierungen vorzugeben und ein kohärenteres internatio-
nales Engagement zu fördern;

95. lobt die Unterzeichner der Erklärung von Kabul
vom 22. Dezember 2002 über gutnachbarliche Beziehungen66

für die laufenden Anstrengungen, die sie unternehmen, um ih-
ren Verpflichtungen aus der Erklärung nachzukommen, und
fordert des Weiteren alle anderen Staaten auf, die Bestim-
mungen der Erklärung zu achten und ihre Umsetzung zu un-
terstützen und die regionale Stabilität zu fördern;

96. begrüßt und unterstützt es, dass die Regierung Af-
ghanistans und ihre Partnerregierungen in den Nachbarlän-
dern weitere Anstrengungen unternehmen, um Vertrauen und
Zusammenarbeit untereinander zu fördern, und erwartet mit
Interesse eine nach Bedarf verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen Afghanistan, allen seinen benachbarten und regionalen
Partnern und den Regionalorganisationen gegen die Taliban,
die Al-Qaida und andere extremistische und kriminelle Grup-
pen sowie bei der Förderung von Frieden und Wohlstand in
Afghanistan, in der Region und darüber hinaus;

97. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Regie-
rung Afghanistans und ihrer Partner in den Nachbarländern
und der Region zur Förderung von Vertrauen und Zusammen-

66 S/2002/1416, Anlage.
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arbeit untereinander, begrüßt in diesem Zusammenhang au-
ßerdem das umfassende Zukunftsbild, das in der auf dem Re-
gionalgipfel über Afghanistan am 26. Januar 2010 in Istanbul
angenommenen Erklärung von Istanbul über Freundschaft
und Zusammenarbeit im „Herzen Asiens“ niedergelegt ist67,
würdigt das am 19. Juli 2010 von der Regierung Afghanistans
in Kabul ausgerichtete Treffen der Regionalorganisationen,
lobt die Einigung dieser Organisationen auf einen Plan zur
verstärkten Koordinierung des regionalen Engagements Af-
ghanistans im Rahmen einer Kerngruppe auf hoher Ebene
und nimmt Kenntnis von dem ersten Treffen der Kerngruppe
am 4. November 2010 in Istanbul, den Dreiergipfeln Afgha-
nistans, Pakistans und der Türkei im Januar 2010 in Istanbul,
Afghanistans, der Islamischen Republik Iran und Tadschiki-
stans im August 2010 in Teheran und Afghanistans, der Isla-
mischen Republik Iran und Pakistans im Januar 2010 und
dem Vierergipfel Afghanistans, Pakistans, Tadschikistans
und der Russischen Föderation im August 2010 in Sotschi
(Russische Föderation) sowie von den Anstrengungen der
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, namentlich
den Ergebnissen der unter der Schirmherrschaft dieser Orga-
nisation am 27. März 2009 in Moskau abgehaltenen Sonder-
konferenz über Afghanistan, und von den Initiativen im Rah-
men des Dubai-Prozesses zur Förderung der Stabilität und
Entwicklung des Landes;

98. dankt der internationalen Gemeinschaft für ihr
fortgesetztes Engagement zur Unterstützung der Stabilität
und der Entwicklung Afghanistans und weist darauf hin, dass
zusätzliche internationale Unterstützung zugesagt worden ist;

99. legt den Ländern der Gruppe der Acht nahe, die
Zusammenarbeit zwischen Afghanistan und seinen Nachbarn
weiterhin durch gegenseitige Konsultationen und Vereinba-
rungen anzuregen und zu unterstützen, so auch im Rahmen
von Entwicklungsprojekten auf Gebieten wie der infrastruk-
turellen Anbindung, der Rückführung von Flüchtlingen, dem
Grenzmanagement und der wirtschaftlichen Entwicklung;

100. dankt den Mitgliedern der Dreierkommission,
nämlich Afghanistan, Pakistan und der Sicherheitsbeistands-
truppe, für ihre Bemühungen, sich auch weiterhin mit grenz-
überschreitenden Aktivitäten zu befassen und ihre Zusam-
menarbeit auszuweiten;

101. betont, dass unter Berücksichtigung der zentralen
und unparteiischen Koordinierungsrolle der Vereinten Natio-
nen die zivilen und militärischen Beziehungen zwischen den
internationalen Akteuren nach Bedarf und auf allen Ebenen
aufrechterhalten, verstärkt und überprüft werden müssen, um
bei der Tätigkeit der in Afghanistan anwesenden Akteure im
humanitären, Entwicklungs-, Strafverfolgungs- und Militär-
bereich nach Maßgabe der jeweiligen Mandate und kompara-
tiven Vorteile Komplementarität zu gewährleisten;

102. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung alle drei Monate über die Entwicklungen in Afgha-

nistan sowie über den Stand der Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten;

103. beschließt, den Punkt „Die Situation in Afghani-
stan“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/9

Verabschiedet auf der 46. Plenarsitzung am 8. November 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.10 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Albanien, Argen-
tinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus,
Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala,
Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien,
Kanada, Kasachstan, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malta, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Österreich, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Serbien, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

65/9. Bericht der Internationalen Atomenergie-
Organisation

Die Generalversammlung,

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atomener-
gie-Organisation für das Jahr 200968,

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirek-
tors der Internationalen Atomenergie-Organisation69, in der
dieser zusätzliche Informationen über die wichtigsten Ent-
wicklungen in der Tätigkeit der Organisation im Jahr 2010
gab,

in Anerkennung der Wichtigkeit der Arbeit der Organi-
sation,

sowie in Anerkennung der Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und der Organisation sowie des Ab-
kommens zur Regelung der Beziehungen zwischen den Ver-
einten Nationen und der Organisation, das von der General-
konferenz der Organisation am 23. Oktober 1957 und von der
Generalversammlung in der Anlage zu ihrer Resolution 1145
(XII) vom 14. November 1957 gebilligt wurde,

67 A/64/654-S/2010/70, Anlage.

68 International Atomic Energy Agency, The Annual Report for 2009
(GC(54)/4); den Mitgliedern der Generalversammlung mit einer Mittei-
lung des Generalsekretärs (A/65/140) übermittelt.
69 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Plenary Meetings, 46. Sitzung (A/65/PV.46), und Korrigendum.




